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Hinweis: 

Die wesentlichen Änderungen, die gegenüber dem Vorentwurf i.d.F.v. 04.04.2023 vollzoge-

nen wurden, wurden farblich hinterlegt. 
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PRÄAMBEL 

Die Stadt Ichenhausen erlässt aufgrund  

 der §§ 2, 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Art. 3 des Gesetzes vom 20. 

Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist,  

 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No-

vember 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 

(BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist,  

 der Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die 

zuletzt durch Art. 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist,  

 des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch Gesetz vom            

23. Juni 2023 (GVBl. S. 250), durch § 4 des Gesetzes vom 7. Juli 2023 (GVBl. S. 327) 

und durch Art. 13a Abs. 2 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 371) geändert worden 

ist sowie  

 des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung – GO) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-

1-I), die zuletzt durch die §§ 2, 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385) geändert 

worden ist, folgenden 

 

Bebauungsplan  

„Firmenparkplätze Flur-Nrn. 1042 und 1043/1 Gem. Ichenhausen“ 
 

 

als Satzung. 

 

Inhalt des Bebauungsplanes 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Firmenparkplätze Flur-Nrn. 1042 und 1043/1 

Gem. Ichenhausen“ der Stadt Ichenhausen gilt der von dem Büro OPLA – Bürogemeinschaft 

für Ortsplanung & Stadtentwicklung ausgearbeitete Bebauungsplan in der Fassung vom 

06.02.2024. Die Planzeichnung hat nur im Zusammenhang mit den Festsetzungen des Text-

teils Gültigkeit. 

 

Der Bebauungsplan besteht aus: 

A) Planzeichnung in der Fassung vom 06.02.2024 mit: 

 Festsetzungen durch Planzeichen 

 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen durch Planzeichen 

 Verfahrensvermerken 

 

B)  Textliche Festsetzungen in der Fassung vom 06.02.2024 mit: 

 Textliche Hinweise und nachrichtliche Übernahmen 

 Vermerk zur Ausfertigung und zum Inkrafttreten 

 

Beigefügt sind: 

C)  Begründung mit D)  Umweltbericht in der Fassung vom 06.02.2024 
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C) TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

§ 1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 11 und Nr. 14 BauGB 

(1) Festgesetzt wird eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Private 

Stellplatzfläche“ gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB. 

(2) Festgesetzt wird eine Fläche für die Rückhaltung von Niederschlagswasser ge-

mäß § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB. 

§ 2 MAß DER BAULICHEN NUTZUNG 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 19 BauNVO  

(1) Die Grundfläche der Verkehrsfläche besondere Zweckbestimmung „Private Stell-

platzfläche“ darf max. 1.500 m² betragen. 

(2) Die Grundfläche der Fläche für die Rückhaltung von Niederschlagswasser darf 

max. 200 m² betragen. 

§ 3 STELLPLÄTZE  

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und § 12 BauNVO  

(1) Zulässig ist die Herstellung von Pkw-Stellplätzen und E-Ladestationen. 

(2) Die Pkw-Stellplätze sind mit versickerungsfähigen Belägen (z.B. mit Schotterra-

sen, Rasenpflaster, fugenreichem Pflastermaterial, Öko-Pflaster) zu befestigen. 

§ 4 GESTALTUNGSFESTSETZUNGEN 

gem. § 9 Abs. 4 BauGB, Art. 81 BayBO 

(1) Einfriedigungen sind nicht zulässig; hiervon ausgenommen ist die Errichtung einer 

Schrankenanlage im Bereich der nördlichen Grundstückszufahrt.  

(2) Das natürliche Gelände ist zu erhalten. Abgrabungen bzw. Aufschüttungen zur 

Realisierung der geplanten Pkw-Stellplätze sind bis zu ± 0,50 m in Bezug auf den 

bestehenden Geländeverlauf (s. Planzeichnung) zulässig.  

(3) Werbeanlagen sind nicht zulässig. 
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§ 5 VER- UND ENTSORGUNG  

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB  

(1) Das anfallende, nicht verschmutzte Niederschlagswasser von den Belagsflächen 

ist im Bereich der Grünflächen und im Bereich der versickerungsfähigen Stell-

plätze zur Versickerung zu bringen. 

(2) Ist eine direkte Versickerung auf dem Grundstück auf Grund der Bodenbeschaf-

fenheit nicht möglich, sind für nicht verschmutztes Niederschlagswasser Rückhal-

temaßnahmen (z.B. durch ökologisch gestaltete Rückhalteteiche, Zisternen, Si-

ckerschächte oder Rigolen) vorzusehen. Diese sind mit einem Notüberlauf an der 

Entwässerungsleitung anzuschließen; die Einleitung darf nur gedrosselt erfolgen. 

§ 6 BODENSCHUTZ UND GRÜNORDNUNG 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

(1) Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern  

1. Für alle Gehölzpflanzungen sind standortgerechte,  heimische Arten gemäß der 

Artenliste unter § 6 (1) 2 zu verwenden.  

2. Artenliste – Gehölzarten und Qualitäten 

Es sind auch weitere heimische Arten zulässig, sofern diese die festgesetzte 

Pflanzenqualität erfüllen. 
 

a) Bäume I. Ordnung 

Mindest-Pflanzqualität: Hochstämme 3x verpflanzt, StU mind. 16 - 18 cm  

(Pflanznamen bot. / dt.) 

 Acer platanoides i.S. Spitz-Ahorn 

 Betula pendula Hängebirke 

 Quercus robur  Stiel-Eiche 

 Tilia cordata  Winter-Linde 
 

b) Bäume II. Ordnung 

Mindest-Pflanzqualität: Hochstämme 3x verpflanzt, StU mind. 14 - 16 cm  

(Pflanznamen bot. / dt.) 

 Acer campestre Feld-Ahorn 

 Carpinus betulus  Hainbuche 

 Prunus padus Traubenkirsche 

 Sorbus acuparia  Vogelbeere 
 

c) Sträucher 

Mindest-Pflanzqualität: verpflanzte Sträucher, H 60 - 100 cm 

(Pflanznamen bot. / dt.) 

 Cornus sanguinea Roter Hartriegel 

 Euonymus europaeus Europäisches Pfaffenhütchen 

 Ligustrum vulgare Liguster 

 Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche 
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 Prunus spinosa Schlehe 

 Rosa canina Hundsrose 

 Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

 Viburnum lantana Wolliger Schneeball 

3. Nadel- und Ziergehölze sind nicht zugelassen.  

4. Sämtliche festgesetzte Pflanzungen sind spätestens eine Pflanzperiode nach Fer-

tigstellung der Parkplatzfläche durchzuführen.  

(2) Private Grundstücksflächen (Stellplatzbegrünung) 

1. Es sind mind. 10 heimische Laubbäume I. oder II. Ordnung gemäß der Artenliste 

unter § 6 (1) 2 zu pflanzen. Von den in der Planzeichnung festgesetzten Baum-

standorten kann im Rahmen der Ausführungsplanung abgewichen werden.  

a) Zur Bahntrasse müssen Abstand und Art der Bepflanzung so gewählt werden, 

dass bei Windbruch keine Bäume auf das Bahngelände bzw. in das Lichtraum-

profil des Gleises fallen können; der Mindestabstand ergibt sich aus der End-

wuchshöhe und einem Sicherheitszuschlag von 2,5 m. Diese Abstände sind 

durch geeignete Maßnahmen (Rückschnitt u.a.) ständig zu gewährleisten.  

b) Zur Bundesstraße müssen Laubbäume mit einem StU > 8 cm ein Mindestab-

stand von 8 m, gemessen vom äußeren Fahrbahnrand, einhalten. 

2. Im Bereich der westlichen Grünfläche ist eine zusammenhängende Fläche von 

mindesten 600 m² als artenreiche, extensiv gepflegte Hochstaudenfluren anzule-

gen. Diese ist 2-mal pro Jahr zu mähen, wobei die erste Mahd im Juli und die 

zweite Mahd im Spätherbst zu erfolgen hat. Das Mähgut ist nach jedem Schnitt 

vollständig von der Fläche zu entfernen. Mulchung sowie die Ausbringung von 

organischen und mineralischen Düngemitteln und chemischen Pflanzenschutzmit-

teln ist nicht zulässig.  

3. Die verbleibenden Grundstücksflächen sind als Rasen- oder Wiesenfläche anzu-

legen.  

(3) Pflegemaßnahmen  

Sämtliche festgesetzte Anpflanzungen sind vom Grundstückseigentümer im 

Wuchs zu fördern, zu pflegen und vor Zerstörung zu schützen. Ausgefallene Pflan-

zungen sind artgleich entsprechend den festgesetzten Pflanzenqualitäten spätes-

tens in der folgenden Pflanzperiode zu ersetzen.  

§ 7 ARTENSCHUTZRECHTLICHE MAßNAHMEN  

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB  

(1) Es sind ausschließlich insektenfreundliche Beleuchtungsanlagen, etwa Natrium-

dampf-Hochdrucklampen -oder Leuchtmittel mit vergleichbarer warmer Lichtfarbe, 

zu verwenden.  
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(2) Es sind ausschließlich voll abgeschlossene Lampengehäuse zu verwenden, deren 

Oberfläche sich nicht auf mehr als 60°C aufheizt. 

(3) Die Leuchten sind zur Vermeidung von Streulicht so niedrig wie möglich zu instal-

lieren.  

(4) Die Beleuchtungsdauer und -intensität hat bedarfsorientiert zu erfolgen. 

§ 8 NAUTURSCHUTZFACHLICHER AUSGLEICH 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

Für die Kompensation des Eingriffs sind Flächen für den Ausgleich in Höhe von 

8.826 Wertpunkten bereitzustellen. Der Ausgleich wird vom Ökokonto der Stadt 

Ichenhausen (Fl.Nr. 471, Gmkg. Oxenbronn) abgebucht und gemäß § 9 Abs.1a 

BauGB diesem Bebauungsplan zugeordnet. 

§ 9 INKRAFTTRETEN 

Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in 

Kraft.
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TEXTLICHE HINWEISE /  NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 

1. NIEDERSCHLAGSWASSER 

Unnötige Bodenversiegelungen sind zu vermeiden. 

Für die erlaubnisfreie Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser sind die 

Anforderungen der „Verordnung über die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von 

gesammeltem Niederschlagswasser“ (Niederschlagswasserfreistellungsverordnung 

– NWFreiV) und die dazugehörigen Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten 

von Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) zu beachten.  

Ist die NWFreiV nicht anwendbar, ist ein wasserrechtliches Verfahren durchzuführen. 

Die entsprechenden Unterlagen sind dann bei der Kreisverwaltungsbehörde einzu-

reichen.  

Zur Klärung der Behandlungsbedürftigkeit des Niederschlagswassers, also der Fest-

stellung, ob verschmutztes oder unverschmutztes Niederschlagswasser vorliegt, 

empfehlen wir die Anwendung des Merkblattes DWA-M 153 „Handlungsempfehlun-

gen zum Umgang mit Regenwasser“ der Deutschen Vereinigung für Wasserwirt-

schaft, Abwasser und Abfall (DWA).  

Auf das Arbeitsblatt DWA-A138 der DWA wird hingewiesen („Planung, Bau und Be-

trieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“).  

2. DENKMALSCHUTZ 

Bei allen Bodeneingriffen muss damit gerechnet werden, dass man auf Bodendenk-

mäler stößt. Der betroffene Personenkreis (Eigentümer oder Besitzer der Grundstü-

cke sowie Unternehmer und Leiter der Arbeiten) wird hiermit auf die gesetzlichen 

Vorschriften zum Auffinden von Bodendenkmälern nach Art. 8 des Bayerischen 

Denkmalschutzgesetzes (BayDschG) hingewiesen.  
 

Art. 8 Abs. 1 BayDSchG: 

Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denk-

malschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige 

verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der 

Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die An-

zeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, 

die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er 

durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.  
 

Art. 8 Abs. 2 BayDSchG: 

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Wo-

che nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmal-

schutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten 

gestattet. 
 

Zu verständigen ist das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die zustän-

dige Untere Denkmalschutzbehörde. 
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3. ALTLASTEN UND VORSORGENDER BODENSCHUTZ 

3.1 Erdarbeiten 

 Bei Erdarbeiten ist generell darauf zu achten, ob evtl. künstliche Auffüllungen, Altab-

lagerungen o.Ä. angetroffen werden. In diesem Fall ist umgehend das Landratsamt 

einzuschalten (Art. 1 BayBodSchG), das alle weiteren erforderlichen Schritte in die 

Wege leitet. Die Arbeiten dürfen erst fortgesetzt werden, wenn die weitere Vorge-

hensweise abgeklärt ist. 

3.2 Bodenbelastungen 

 Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass Böden mit von Natur aus erhöhten 

Schadstoffgehalten (geogene Bodenbelastungen) vorliegen, welche zu zusätzlichen 

Kosten bei der Verwertung/Entsorgung führen können. Es wird daher empfohlen, vor-

sorglich Bodenuntersuchungen durchzuführen. Das Landratsamt ist von festgestell-

ten geogenen Bodenbelastungen in Kenntnis zu setzen. 

3.3 Vorsorgender Bodenschutz 

 Mutterboden ist nach § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Ver-

geudung und Vernichtung zu schützen. Überschüssiger Mutterboden (Oberboden) 

oder geeigneter Unterboden sind möglichst nach den Vorgaben des §12 BBodSchV 

zu verwerten. Es wird empfohlen, hierfür von einem geeigneten Fachbüro ein Ver-

wertungskonzept erstellen zu lassen. 

Der belebte Oberboden und ggf. kulturfähige Unterboden sind zu schonen, getrennt 

abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung zu schützen und mög-

lichst wieder seiner Nutzung zuzuführen. 

Bei Erd- und Tiefbauarbeiten sind zum Schutz des Bodens vor physikalischen und 

stofflichen Beeinträchtigungen sowie zur Verwertung des Bodenmaterials die Vorga-

ben der DIN 18915 und DIN 19731 zu berücksichtigen.  

Das Befahren von Boden ist bei ungünstigen Boden- und Witterungsverhältnissen 

möglichst zu vermeiden. Ansonsten sind Schutzmaßnahmen entsprechend DIN 

18915 zu treffen.  

Es wird empfohlen, entsprechend DIN 19639, die Baumaßnahme in der Planungs- 

und Ausführungsphase von einer qualifizierten bodenkundlichen Baubegleitung be-

aufsichtigen zu lassen  

Zulieferung von Bodenmaterial: Soll Bodenmaterial i.S.d. § 12 BBodSchV zur Her-

stellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht verwendet werden, sind die Anforde-

rung des § 12 BBodSchV einzuhalten. 

4. BELANGE DES EISENBAHN-BUNDESAMTES  

Die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes darf nicht gefährdet werden. 

Bei Baumaßnahmen im Bereich von Bahnanlagen ist deren Standsicherung und 

Funktionstüchtigkeit jederzeit zu gewährleisten. 

 

Bei Maßnahmen in Zusammenhang mit Gewässern bzw. deren Ableitung ist darauf 

zu achten, dass die Bahnkörperentwässerungsanlagen nicht beeinträchtigt werden. 
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Bei Einsatz von Baumaschinen in unmittelbarer Nähe zur Bahnstrecke ist darauf zu 

achten, dass die Abstandsflächen zur Bahnlinie eingehalten werden und bei Einsatz 

von Kränen, durch die Betriebsanlagen der Eisenbahn überschwenkt werden, der 

Aufstellort des Krans sowie das weitere Vorgehen mit der DB Netz AG abgestimmt 

werden. 

 

Die festgesetzten Bepflanzungen sind so zu wählen, dass keine Beeinträchtigung 

des Lichtraumprofils der Gleise erfolgen kann. Dies ist insb. bei beabsichtigten Grün-

flächen mit Baumbestand zu beachten. 

 

Durch den benachbarten Eisenbahnbetrieb und bei der Erhaltung der Bahnanlagen 

entstehen Emissionen (insb. Luft- und KörperschalI, Abgase, Funkenflug, Abrieb z.B. 

durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder, etc.); 

diese sind zu dulden. 

5.  BUNDESSTRAßE B 16 

5.1 Immissionen 

Das Baugrundstück ist durch die Immissionen der B 16 vorbelastet. Es wird darauf 

hingewiesen, dass wegen einwirkender Staub-, Lärm- und Abgasimmissionen für die 

Zukunft keinerlei Entschädigungsansprüche oder sonstige Forderungen gegen die 

Straßenbauverwaltung erhoben werden können. 

5.2 Linksabbiegespur  

Aufgrund der Platzverhältnisse der B16 ist nur eine Linksabbiegespur herstellbar. 

Sollte die vorhandene Linksabbiegespur entfernt und eine neue Linksabbiegespur, 

die auf den Mitarbeiterparkplatz führt, hergestellt werden, ist in dem Bereich ein De-

ckenbau durchzuführen. Grund hierfür sind die Phantommarkierungen, die zu sehen 

sind, wenn die Markierung nicht rausgefräst wird.  

6. ABWEHRENDER BRANDSCHUTZ 

Die Nutzung der Fläche darf sich nicht negativ auf Einrichtungen zur Löschwasser-

versorgung auswirken. Sollten oberirdische Zuwegungen, insbesondere zur Lösch-

wasserentnahme für die Feuerwehr, erforderlich sein, so ist dies zu berücksichtigen. 

Erforderliche Flächen sind freizuhalten. Auf die Richtlinie „Flächen für die Feuerwehr“ 

wird verwiesen. 
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VERMERK ZUR AUSFERTIGUNG UND ZUM INKRAFTTRETEN 

1. AUSFERTIGUNG 

Ichenhausen, den __.__.2024 

 

 

 

 

.......................................... 

Robert Strobel,  

1. Bürgermeister (Siegel) 

2. INKRAFTTRETEN  

Ichenhausen, den __.__.2024 

 

 

 

 

.......................................... 

Robert Strobel,  

1. Bürgermeister    (Siegel) 

 

 

 

 


